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Einleitung

Die arbeitsmedizinische Empfehlung 
„Psychische Gesundheit im Betrieb“ 
des Ausschusses für Arbeitsmedizin 
des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales nennt Eckdaten zur Psy-
chischen Gesundheit und stellt dabei 
die Rolle des Betriebsarztes in den Mit-
telpunkt.
In den Folgen 1 bis 4 wurden die Grund-
lagen vermittelt. In den Folgen 5 und 6  
Perspektiven und Methoden werden 
ausgewählte Ansätze und Analyseinstru-
mente für den Methoden koffer des Be-
triebsarztes zur Identifikation von psy-
chischen Belastungen und Ressourcen 
im Rahmen der Gefährdungsermittlung 
und -beurteilung ausführlich vorgestellt, 
auf eine umfassende Darstellung wird 
aber bewusst verzichtet. Mögliche ex-
terne Koopera tionspartner werden be-
nannt. Die  Rahmenbedingungen in klei-
nen und mittelgroßen Unternehmen 
werden stets berücksichtigt. Für die 
praktische Umsetzung wird ein bewähr-
tes drei stufiges Vorgehen empfohlen. 
Die Vorstellung erfolgreicher Betriebli-
cher Beispiele in Folge 7, Handlungs-
ansätze und eine Darstellung wesentli-
cher Erfolgsfaktoren in Folge 8 runden 
die Empfehlung ab. 

Perspektiven und Methoden

6 Handlungsempfehlungen  
 zur Entwicklung und Sicherung  
 von Gesundheitsressourcen  
 im Betrieb: Kooperation

Berufsgenossenschaften (Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung) und 
Krankenkassen (Träger der gesetzlichen 

Krankenversicherung) verfügen in der 
betrieblichen Gesundheitsförderung 
über einen breiten Wissensschatz und 
eine Vielzahl an bewährten Konzepten 
und Strategien, wovon Unternehmen in 
vielerlei Hinsicht profitieren können. 
Als kompetente Ansprechpartner un-
terstützen sie die Betriebe und ihre Ak-
teure bei der Identifizierung gesund-
heitlicher Risiken und Ressourcen, der 
Entwicklung möglicher Interventionen 
zur Verbesserung der gesundheitlichen 
Situation und natürlich bei der Umset-
zung der Maßnahmen. 
Als weitere Kooperationspartner stehen 
zu Organisationsaspekten die staat-
lichen Arbeitsschutzbehörden und zu 
individueller Unterstützung im Einzel-
fall die Träger der gesetzlichen Renten-
versicherung zur Verfügung.

6.1 Staatlicher Arbeitsschutz

Seit langem schon setzt sich der Staatli-
che Arbeitsschutz mit den Veränderun-
gen in der Arbeitswelt auseinander und 
spricht die unterschiedlichen themati-
schen Aspekte psychischer Gesundheit 
im Betrieb aktiv an, beispielsweise im 
Rahmen von Betriebsrevisionen. Der 
Staatliche Arbeitsschutz zielt im Sinne 
des Arbeitsschutzgesetzes auf verhält-
nispräventive Maßnahmen, denn sein 
Adressat ist in erster Linie der Arbeitge-
ber, der seinerseits für eine gesund-
heitsgerechte und sichere Gestaltung 
der Arbeitsplätze und -abläufe in sei-
nem Betrieb Sorge tragen muss. Ent-
sprechend stehen Primär- und Sekun-
därprävention im Fokus. Im Blickfeld 
sind dabei innerbetriebliche Strukturen 
und Prozesse, die zu einer Verbesse-
rung des Arbeitsschutzes führen. 

Der staatliche Arbeitsschutz kooperiert 
aber auch bei flankierenden verhalten-
spräventiven Maßnahmen und Konzep-
ten: er ermutigt zu innerbetrieblicher 
Gesundheitsförderung und dem Aufbau 
von Gesundheitskompetenz, um so den 
Präventionsgedanken zu stärken. Die 
Aufsichtspersonen werden in Zukunft 
noch stärker prüfen, ob in den Gefähr-
dungsbeurteilungen die im Betrieb exis-
tierenden psychischen Belastungen an-
gemessen aufgegriffen werden und die 
entsprechenden Maßnahmen veranlasst 
und umgesetzt sind.
Über die Kernaufgabe (Überwachung 
und Kontrolle von Gesetzen und 
 Verordnungen und deren betrieb- 
licher Umsetzung) des Staatlichen 
 Arbeitsschutzes hinaus werden Infor-
mationen angeboten, Impulse gesetzt 
und Anschubberatung geleistet. In 
 vielen Bundesländern sind dazu spe-
zielle Flyer oder Informationsschriften 
vorhanden, die an entsprechender 
Stelle abgerufen werden können. Je 
nach Bundesland sind Gewerbeärzte 
und Arbeitspsychologen beschäftigt, 
die als Ansprechpartner für Betriebe 
zum Thema Psychische Gesundheit  
zur Verfügung stehen, Fortbildungen 
anbieten und bei Bedarf branchenspe-
zifische Informationen erarbeiten 
(http://lasi.osha.de/docs/lv52.pdf, S. 25).

6.2 Träger der gesetzlichen  
 Unfallversicherung  
 (Berufsgenossenschaften)

Auch die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung bieten den Unternehmen 
zum Erhalt und zur Förderung psychi-
scher Gesundheit im Betrieb konkrete 
Handlungsempfehlungen an, die sowohl 
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primär- als auch sekundärpräventive 
Maßnahmen umfassen. Enthalten sind 
Elemente der Verhaltens- und der Ver-
hältnisprävention. Die Handlungsemp-
fehlungen sind zielgruppenspezifisch 
aufbereitet und wenden sich an Unter-
nehmer, Betriebsärzte, Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit und Beschäftigte. Es 
werden Hilfen mit systemischem Ansatz 
als Gesundheitsschutzmanagementsys-
teme und Einzelmaßnahmen als Ele-
mente der betrieblichen Gesundheits-
förderung angeboten.
So ist beispielsweise „Gesundheit mit 
System“ ein Managementsystem, mit 
dem die Potenziale von Gesundheit in 
die betrieblichen Prozesse eingebunden 
werden können. Es werden betriebliche 
Abläufe und Strukturen geschaffen, die 
Gesundheit und Motivation der Be-
schäftigten nachhaltig verbessern und 
sichern. Hierzu werden Medien, be-
triebliches Coaching durch eigens ge-
schulte Berater und Einzelmaßnahmen 
als Module angeboten. Die initiale Ge-
fährdungsbeurteilung enthält Elemente 
zu den Themen Stress und psychische 
Gesundheit. Bei Bedarf können Be-
schäftigtenbefragungen mit Auswer-
tung und Maßnahmenvorschlägen 
durchgeführt werden. Zum Teil sind die 
Handlungsempfehlungen branchenspe-
zifisch ausgerichtet, beispielsweise für 
die Primärprävention von Posttrauma-
tischen Belastungsstörungen nach 
Überfällen im Bankbereich.
Im Bereich Qualifizierung werden Se-
minare für alle genannten Zielgruppen 
zum Thema Stress und den Umgang 
mit psychischen Belastungen durchge-
führt. Ergänzt wird das Angebot mit 
Selbstlernprogrammen, in denen auch 
Selbsttests durchgeführt werden kön-
nen. Thematisiert wird auch hier ein 
ganzheitlicher Ansatz, in dem Zusam-
menhänge und Einflussmöglichkeiten 
von Arbeitswelt und privatem Umfeld 
aufgezeigt und Lösungen empfohlen 
werden. Psychische Gesundheit wird 
auch in den Modulen für die Durchfüh-
rung von Gesundheitstagen themati-
siert und ist mit konkreten Angeboten 
wie persönlichen Stresstests unterlegt. 
Alle Angebote sind als Printmedien 

oder in elektronischer Form verfügbar. 
Übergreifend veröffentlicht die Deut-
sche gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) Handlungsempfehlungen zum 
Thema „psychische Gesundheit“ (Pra-
xishilfe 1; Leitfaden; Handlungsemp-
fehlungen und Produkte zum Thema).

6.3 Träger der gesetzlichen  
 Rentenversicherung

Die Träger der gesetzlichen Rentenver-
sicherung erbringen auf Antrag Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilita-
tion sowie Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben für den Indikationsbe-
reich Psychosomatik bei chronifizierten 
oder häufig rezidivierenden psychi-
schen Störungen. Eine Indikation für 
eine stationäre psychosomatische Reha-
bilitation besteht darüber hinaus, wenn 
ausreichende Behandlungsmöglichkei-
ten am Wohnort nicht vorhanden sind, 
bei therapieungünstigen Arbeitszeiten 
(beispielsweise Nacht- und Wechsel-
schicht, Montage) oder wenn eine vorü-
bergehende Distanzierung vom häusli-
chen und / oder beruflichen Konfliktfeld 
angezeigt ist. (Checkliste zur Einschät-
zung des Reha-Bedarfs – Indikations-
bereich Psychosomatik unter www. 
deutsche-rentenversicherung-nord.de > 
Angebote für spezielle Zielgruppen > 
Betriebs- und Werksärzte). Zu den 
Leistungen kann auch eine Begleitung 
an den Arbeitsplatz durch einen Thera-
peuten im Rahmen der betrieblichen 
Wiedereingliederung gehören. Auch 
der Betriebsarzt kann passende Leis-
tungen für Beschäftigte beantragen,  
oft wird durch den Antrag des Betriebs-
arztes das Verfahren erheblich be-
schleunigt.

6.4 Träger der gesetzlichen  
 Krankenversicherung  
 (Krankenkassen)

Für die gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) sind der Schutz vor Krank-
heiten und die Förderung der Gesund-
heit unverzichtbare Aufgaben, um 
Lebensqualität und Leistungsfähigkeit 
ihrer Versicherten unabhängig von Ge-

schlecht und sozialer Stellung langfris-
tig zu erhalten und ihnen ein gesundes 
Altern zu ermöglichen. Für die Durch-
führung der Maßnahmen liegt ein Leit-
faden Prävention (2010) vor, der Hand-
lungsfelder und Kriterien für die 
Leistungen der Krankenkassen in der 
Primärprävention und betrieblichen 
Gesundheitsförderung aufführt, die für 
die Leistungserbringung vor Ort ver-
bindlich gelten. Der Leitfaden enthält 
neben den Zielgruppen, dem allgemei-
nem Ziel, den Inhalten auch Angaben 
zur anzuwendenden Methodik und den 
Anbieterqualifikationen. Maßnahmen, 
die nicht den im Leitfaden dargestellten 
Handlungsfeldern entsprechen, dürfen 
von den Krankenkassen nicht im Rah-
men von § 20 und § 20a SGB V durch-
geführt oder gefördert werden.
Die Förderung der psychischen Ge-
sundheit wird im Leitfaden durch das 
Handlungsfeld Psychosoziale Belastun-
gen (Stress) unterstützt. Die folgenden 
zwei Präventionsprinzipien sollen 
durchgeführt oder gefördert werden.
1. Förderung individueller Kompe-

tenzen zur Stressbewältigung am 
Arbeitsplatz. Der Leitfaden Präven-
tion sieht als Zielgruppen zum einen 
alle Beschäftigten mit (nicht existen-
tieller) Stressbelastung und zum an-
deren Gruppen mit spezifischen Be-
lastungsprofilen. Dieses können 
Führungskräfte, Außendienstmitar-
beiter oder weitere besonders belas-
tete Gruppen sein. Die Zielgruppen 
sollen durch betriebliche Stressma-
nagementtrainings lernen, „…nega-
tive Folgen für die körperliche und 
psychische Gesundheit aufgrund 
von chronischen beruflichen Stres-
serfahrungen zu vermeiden oder zu 
reduzieren, in dem die individuellen 
Bewältigungskompetenzen gestärkt 
werden mit dem Ziel eines mög-
lichst breiten individuellen Bewälti-
gungsrepertoires und einer mög-
lichst hohen Flexibilität im Umgang 
mit Stressbelastungen“ (Leitfaden 
Prävention, S. 72).

2. Gesundheitsgerechte Mitarbeiter-
führung. Das zweite Präventions-
prinzip zur Förderung der psychi-
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schen Gesundheit richtet sich an 
Führungskräfte. Diese werden als 
wichtige Personengruppe gesehen, 
die einen Einfluss auf die Gesund-
heit, die Motivation und Leistungs-
fähigkeit ihrer Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen haben. Der Leitfaden 
Prävention formuliert das Ziel der 
Trainingsmaßnahmen folgenderma-
ßen: „Maßnahmen zur gesundheits-
gerechten Mitarbeiterführung ver-
folgen eine doppelte Zielsetzung: 
Zum einen sollen Führungskräfte 
für Zusammenhänge zwischen ih-
rem Verhalten und der Gesundheit, 
dem Wohlbefinden und den psycho-
physischen Belastungen auf Seiten 
der Mitarbeiter sensibilisiert und bei 
der Entwicklung eines mitarbeitero-
rientierten und gesundheitsgerech-
ten Führungsstiles unterstützt wer-
den. Dadurch sollen psychische 
Fehlbelastungen auf Seiten der Mit-
arbeiter reduziert und deren Zufrie-
denheit und Wohlbefinden am Ar-
beitsplatz gefördert werden. Zum 
anderen sollen die Führungskräfte 
selbst auch Strategien einer gesund-
heitsgerechten Bewältigung des ei-
genen Führungsalltages erlernen. 
Damit soll sowohl der Vorbildfunk-
tion der Führungskraft Rechnung 
getragen werden als auch dem Um-
stand, dass eigenes Stresserleben der 
Führungskräfte ein häufiges Hin-
dernis für die Realisierung eines ge-

sundheitsgerechten Umgangs mit 
den Mitarbeitern darstellt“ (Leitfa-
den Prävention, S. 74).

Der Leitfaden Prävention hebt zusätz-
lich die Bedeutung der Verhältnisprä-
vention hervor und setzt auf den Auf-
bau und die Unterstützung durch 
gesundheitsförderliche Strukturen im 
Betrieb.
Weitere Aktivitäten zur Förderung der 
psychischen Gesundheit:
Der BKK-Bundesverband bietet ge-
meinsam mit dem Bundesverband der 
Angehörigen psychisch Kranker e. V. für 
Führungskräfte, Gesundheitsmanager, 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Be-
triebsärzte und -räte die Schulung „Psy-
chisch krank im Job“ an. Das Seminar 
soll neben einer grundlegenden Einfüh-
rung zu psychischen Erkrankungen die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter 
anderem befähigen, Frühwarnzeichen 
zu erkennen und auf Behandlungsmög-
lichkeiten hinzuweisen.
An Beschäftigte richtet sich eine Hand-
lungshilfe des BKK Bundesverbandes 
mit dem Titel „Kein Stress mit dem 
Stress“. Die Broschüre gibt Hinweise, 
was die Beschäftigten selbst tun kön-
nen, um psychische Belastungen am 
Arbeitsplatz zu erkennen und sie gibt 
Tipps, wie Beschäftigte ihre Arbeit  
so beeinflussen können, dass Sie ihre 
Gesundheit und ihre Lebensqualität 
schützt und verbessert (Verhaltensprä-
vention).

6.5 Fachärzte und  
 Psychotherapeuten

Durch seine unmittelbare Präsenz in 
den Betrieben ist der Betriebsarzt häufig 
die erste ärztliche Anlaufstelle für Be-
schäftigte mit psychischen Erkrankun-
gen. Er ist in der Lage die von psychi-
schen Erkrankungen Betroffenen 
schnell und kompetent in Behandler-
Netzwerke zu integrieren. Im Sinne der 
integrierten Versorgung ist eine Koope-
ration zwischen Arbeitsmedizinern, 
niedergelassenen Therapeuten und 
Fachkliniken elementar bei der Präven-
tion und Therapie psychischer Erkran-
kungen. Im Projekt „ Ärzte und Betrieb 
als Kooperationspartner“ (ÄrBeK) ha-
ben Betriebsärzte, niedergelassene Ärzte 
und Krankenkassen gemeinsame Pfade 
– auch zur Prävention und Therapie 
psychischer Erkrankungen – erarbeitet 
(http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/ 
rde/xchg/bst/hs.xsl/70113_70118.htm). 
Ihr gemeinsames Ziel ist zum einen die 
Prävention psychischer Erkrankungen 
und zum anderen insbesondere die 
Wiederherstellung der Beschäftigungs-
fähigkeit der von psychischen Erkran-
kungen betroffenen Beschäftigten. ■
Der Beitrag wird fortgesetzt.
Die Redaktion dankt Dr. A. Schoeller 
für die redaktionelle Aufbereitung  
des Textes.
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Es gibt viele Anlässe, Kindern zu helfen.
Mit Ihrer »Anlass-Spende« sammeln Sie
anstelle von Blumen und Geschenken
Spenden für Kinder in Not. 
Und Sie wissen: Die Hilfe kommt an!
Weitere Informationen unter 
Tel. 0541/7101-128

www.tdh.de

Freude 
schenken!


